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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 181-2017 
Vorstossart: Interpellation 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2017.RRGR.524 

Eingereicht am: 03.09.2017 

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Geissbühler-Strupler (Herrenschwanden, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Ja 
Dringlichkeit gewährt: Nein 07.09.2017 

RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Gesundheits- und Fürsorgedirektion  
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Menschenversuche mit Cannabis 

Die in der Motion M 152-2014 «Gelegentliches Kiffen verändert das Gehirn» enthaltene Forde-
rung «Der Regierungsrat verbietet auf seinem Kantonsgebiet Drogenversuche, welche die Abga-
be und/oder den Verkauf und/oder den Konsum von Cannabisprodukten erlauben» wurde vom 
bernischen Grossen Rat angenommen. Auch die Schweizer Bevölkerung hat sich mehrmals ge-
gen eine Legalisierung/Liberalisierung von Cannabis ausgesprochen. Trotzdem versucht die Le-
galisierungslobby seit bald dreissig Jahren, die Bevölkerung umzustimmen. 

Vorgesehen ist in Bern ein Versuch mit reguliertem Cannabisverkauf in Apotheken. Viele Berner 
Kiffer würden auf dem Schwarzmarkt Cannabis kaufen, wird Studienleiter Matthias Egger, Pro-
fessor am Institut für Präventivmedizin, in einer Mitteilung zitiert. Dieses könne einen stark 
schwankenden THC-Gehalt und Pestizide oder Pilzsporen enthalten. Mit dem Verkauf in Apothe-
ken könnten gesundheitliche Risiken vermindert werden. Fakt ist aber, dass die meisten Can-
nabiskonsumenten den Stoff bei einem Freund oder Bekannten beziehen oder sogar selber an-
pflanzen. 

Erstaunlich ist, dass die kantonale Ethikkommission für diese unethischen Menschenversuche 
grünes Licht gegeben hat. Nun ist ein Gesuch beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) einge-
reicht worden. Dieses muss eine Ausnahmebewilligung für Anbau, Einfuhr, Herstellung und In-
verkehrbringen von Cannabis erteilen. Im Übrigen gibt es Hunderte von Studien, welche die Ge-
fährlichkeit des Tetrahydrocannabinols auf Psyche und Körper, insbesondere auf unser Gehirn, 
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aufzeigen. Was für eine Ethik hat diese Kommission, wenn sie solche Menschenversuche bewil-
ligt? Dass ein Präventivmediziner die Versuche leiten will und Gelder aus dem Nationalfonds 
bewilligt werden, zeigt auf, wie unwissend diese Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungs-
träger sind. Die Höhe des THC-Wertes der abgegebenen Cannabiszigaretten soll bei 12 Prozent 
liegen. Beim Rauchen von Cannabiszigaretten mit solch hohem THC-Gehalt müsste den Ver-
suchsteilnehmerinnen und Versuchsteilnehmern unbedingt der Fahrausweis – auch für Mofas – 
entzogen werden wegen Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. 
Mehr Straftaten, mehr Unfälle, mehr Versagen in Schule und Beruf, mehr Probleme im Umgang 
mit anderen Menschen, mehr Depressionen wären die Folgen. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Ist dem Regierungsrat der Wortlaut der angenommenen Motion bekannt? 

2. Was unternimmt der Regierungsrat, um den Volkswillen und denjenigen des Grossen Rates 
umzusetzen? 

3. Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, dass diese geplanten Versuche seriösen Apo-
thekerinnen, Apothekern und eines universitären Instituts für Präventivmedizin unwürdig 
sind? 

4. Wie viel kosten diese Versuche den Kanton Bern (Honorar des Versuchsleiters und seiner 
Mitarbeitenden, Anbau/Herstellung/Kontrollen der Cannabiszigaretten, Auswertung der Ver-
suche, Beratung und Begleitung der Versuchsteilnehmerinnen und Versuchsteilnehmer)? 

5. Was wird der Regierungsrat unternehmen, damit die Versuchsteilnehmerinnen und Ver-
suchsteilnehmer den Fahrausweis abgeben müssen? 

6. Wird der Regierungsrat dafür sorgen, dass die Liste der Versuchsteilnehmerinnen und Ver-
suchsteilnehmer der Polizei bekanntgemacht werden muss? 

7. Wird der Regierungsrat beim BAG vorstellig werden? 

Begründung der Dringlichkeit: Da die geplanten Cannabis-Versuche die Hürde «Ethikkommission» er-
staunlicherweise genommen haben, ist es höchste Zeit, dass sich der Regierungsrat einschaltet. Denn die 
zu erwartenden Kosten und die Auswirkungen und Gefahren dieser Versuche müssen unbedingt offenge-
legt und die seitens des Volkes und des Parlaments beschlossenen Massnahmen umgesetzt werden. 

Verteiler 
 Grosser Rat 


